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Zur Férderung der Forschung durch die 6ffentliche Hand sind in groBer Zahl Forschungseinrich-
tungen in privat-rechtlicher Rechtsform gebildet worden, damit sich mehrere 6ffentlich-rechtli-
che Korperschaften an diesen Einrichtungen beteiligen konnten. Um dieser Tatsache auf perso-
nal-rechtlichem Gebiet Rechnung zu tragen, erklare ich mich mit Zustimmung der Tarifgemein-
schaft deutscher Lander und in Anwendung des § 40 Abs. 1 LHO damit einverstanden, dass wie
folgt verfahren wird:
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l. Ubernahme von Angestellten von Forschungseinrichtungen
<![if IsupportLineBreakNewLine]>
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1.

Zeiten, die
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- bei Forschungseinrichtungen auBerhalb des 6ffentlichen Dienstes, die ausschlieBlich von der
offentlichen Hand durch Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht
abgegrenzten Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfangers geférdert werden (institutionelle
Forderung) und bei denen sonstige Einnahmen bzw. Zuwendungen von anderer Seite nicht liber-
wiegen,

- bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft e. V.,

- bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz/Hochschulrektorenkonferenz,

- bei der Geschaftsstelle des Wissenschaftsrates oder

- bei der Koordinierungs- und Aufbauinitiative e. V. (KAl e. V.)
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zuriickgelegt worden sind, kdnnen vorbehaltlich des Satzes 3 dieser Textziffer bei unmittelbar
anschlieBender Einstellung beim Land Nordrhein-Westfalen
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a) bei der Festsetzung der Grundvergiitung nach § 27 Abschn. A Abs. 6 BAT sowie

b) als Zeiten der Bewahrung oder Tatigkeit in einer Vergltungsgruppe der Anlage 1a zum BAT
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bei Vorliegen der brigen tariflichen Voraussetzungen bericksichtigt werden, wenn die oben ge-
nannten Einrichtungen auf die Arbeitsverhaltnisse ihrer Angestellten den BAT/BAT-0O anwenden.
<![if 'supportLineBreakNewLine]>
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Die Anwendung des BAT/BAT-O ist auch gegeben, wenn die Geltung der Vorschriften liber den
Eintritt der Unkindbarkeit ausgeschlossen ist.
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Zeiten im Beitrittsgebiet vor dem 1. Juli 1991 kénnen nicht beriicksichtigt werden.
<I[if IsupportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

2.

Soweit ein Tarifvertrag zur Anderung und Erginzung der Anlage 1a zum BAT die Eingruppierung
von der Zurticklegung einer Zeit der Bewahrung oder Tatigkeit in einer bestimmen Vergltungs-
gruppe abhingig macht und in seinen Ubergangsvorschriften hierfiir auch Zeiten vor dem In-
krafttreten des Tarifvertrages berucksichtigt, gilt dies auch fur die unter Ziffer 1 genannten Zei-
ten unter den dort angefiihrten Voraussetzungen.
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3.
Die unter Ziffer 1 genannten Zeiten kénnen unter den jeweils angefiihrten Voraussetzungen be-
ricksichtigt werden

a) bei der Anwendung des § 63 Abs. 2 und 3 BAT (Bemessung des Ubergangsgeldes),

b) bei der Feststellung, ob die Anspruchsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Nr. 2 des
Tarifvertrages uber ein Urlaubsgeld fur Angestellte vom 16. Marz 1977 erfillt sind und

c) bei der Feststellung, ob die Anspruchsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Tarifvertrages
Uber eine Zuwendung fur Angestellte vom 12. Oktober 1973 vorliegen. Sie gelten als Zeiten bei
einem Arbeitgeber des 6ffentlichen Dienstes i.S.d. § 1 Abs. 2 dieses Tarifvertrages. Bei der Be-
messung der Zuwendung nach § 2 Abs. 2 werden aber nur die Monate beriicksichtigt, fur die der
Angestellte Bezlige vom Land erhalten hat oder fur die die Angestellte wahrend eines Beschafti-
gungsverhaltnisses zum Land Mutterschaftsgeld nach § 13 Mutterschutzgesetz bezogen hat.
<I[if IsupportLineBreakNewLine]>
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4.

Die Berlicksichtigung der unter Ziffer 1 genannten Zeiten als Dienstzeit richtet sich nach den all-
gemeinen tariflichen Vorschriften (§ 20 Abs. 5 BAT).
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Il. Ubertritt von Angestellten zu Forschungseinrichtungen
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Bei einem unmittelbaren Ubertritt von Angestellten des Landes zu einem der unter Ziffer 1 ge-
nannten Arbeitgeber kdnnen

a) § 44 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Buchst. a) BAT (keine Riickzahlung von Umzugskosten) und

b) § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Zuwendungstarifvertrages vom 12. Oktober 1973 (keine Riickzahlung der
Zuwendung)

bei Vorliegen der Ubrigen tariflichen Voraussetzungen entsprechend angewendet werden.
<I[if IsupportLineBreakNewLine]>
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Unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Zuwendungstarifvertrages kann die anteili-
ge Zuwendung vom Land gezahlt werden.

<![if 'supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

MBI.NRW. 1983 S. 1162, geandert durch RdErl. v. 6.1.1995 (MBI.NRW. 1995 S. 282)

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Berücksichtigung von Zeiten bei Forschungseinrichtungen außerhalb des öffentlichen Dienstes RdErl. d. Finanzministers v. 26.5.1983 B 4125 – 1.6.2 – IV 1 

